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Liebe Irmgard!
Schön, dass du da bist!

Und das schon seit

80 Jahren!

Marc
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Jana

Martin

Statt Karten

Als Gott sah, dass der Weg zu lang,  
der Hügel zu steil und das Atmen zu schwer wurde,  
legte er den Arm um sie und schenkte ihr Frieden.

Elisabeth Lehmkühler 
geb. Zielberg 

* 20. November 1932      † 11. Januar 2021

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Petra und Dieter 
Julian 

Hans-Albert und Annedore 
Robert mit Familie 

Anneliese und Heinz 
Angehörige und Freunde

Kondolenzanschrift: Petra Kott, 23843 Bad Oldesloe, Grabauer Str. 32

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Ein großes Dankeschön dem Personal des Altenheims St. Josef in Herringen für die  
liebevolle Betreuung.

Betreuung durch das Bestattungshaus Schmitt

18:57 Uhr

Marianne Hering
† 25. Januar 2020

Marianne Hering

Vermischtes
Dienstleistungen

Kontakte

Ute! 01520-780 53 58

Ankäufe
KFZ

Ankäufe

S U C H E
Pkws · Busse · SUV · Wohnmobile · Nutzfahrzeuge

auch mit Mängel-Defekt · Motorschäden
TEL. 01 57 52 44 04 72

Öffentliche Ausschreibungen

Öffentliche Ausschreibung der Stadt Hamm nach UVgO
Die Stadt Hamm schreibt die folgende Leistung öffentlich aus:
Nr. 005/21/Ö/UVgO: Rahmenvereinbarung über die Lieferung des Jahres-
bedarfs an Kopierpapier für die Gesamtverwaltung, Hausdruckerei und 
Schulen der Stadt Hamm
Einzelheiten sind im Internet unter http://www.hamm.de/ausschreibungen 
oder unter www.evergabe.nrw.de abrufbar.
Hamm, den 25.01.2021 Der Oberbürgermeister, i.A. Straub

Öffentliche Bekanntmachung
Bauleitplanung der Stadt Hamm

Satzung der Stadt Hamm vom 20.01.2021 für die 4. (vereinfachte)
Änderung des Bebauungsplans Nr. 02.022 - An der Steinernen Brücke -

und Bereithaltung des Bebauungsplanes
Aufgrund
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666/SGV. NW 2023) - in der gegenwärtig geltenden
Fassung -; Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634) - in der gegenwärtig geltenden Fassung - i.V.m. der Verordnung über
die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) vom 26. Januar
1990 (BGBl. I S. 132) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -; Bauordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 03. August 2018
(GV. NRW. Ausgabe 2018 Nr. 19 S. 441 bis 458) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -
hat der Rat der Stadt Hamm in seiner Sitzung am 15.12.2020 die planungsrechtlichen
Festsetzungen der 4. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 02.022 sowie die
Örtlichen Bauvorschriften als Satzung mit der Begründung vom 30.10.2020 beschlossen.
Die 4. (vereinfachte) Änderung des Bebauungsplans Nr. 02.022 - An der Steinernen Brücke -
umfasst das Flurstück 628 in der Gemarkung Hamm (Flur 15).

Hinweise gemäß §§ 44 und 215 (2) BauGB
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche wegen Planungsschäden in Folge
der Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird hingewiesen. Die Leistung dieser
Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Hamm oder beim Entschädigungspflichtigen zu
beantragen. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres geltend gemacht wird, in dem die planungsbedingten
Vermögensnachteile eingetreten sind.

2. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Hamm
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vom Rat der Stadt Hamm am 15.12.2020 als Satzung beschlossene 4. (vereinfachte)
Änderung des Bebauungsplans Nr. 02.022 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die 4.
(vereinfachte) des Bebauungsplans Nr. 02.022 wird mit Begründung zu jedermanns Einsicht
während der Dienststunden im Stadtplanungsamt der Stadt Hamm, Technisches Rathaus,
Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm, Räume A0.006 oder A0.005, bereitgehalten.
Mit dem Tage dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen
vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, tritt die 4. (vereinfachte) Änderung des
Bebauungsplans Nr. 02.022 in Kraft. Gleichzeitig treten die Festsetzungen des
Bebauungsplanes Nr. 02.022 außer Kraft, soweit sie durch die Änderung erfasst werden.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen kann gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hamm vorher gerügt und dabei

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Hamm, 20.01.2021, Der Oberbürgermeister, gez. Herter

Veröffentlicht: Westfälischer Anzeiger vom 25.01.2021, Ausgabe Nr. 20

Amtliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachung

Bauleitplanung der Stadt Hamm
Satzung der Stadt Hamm vom 20.01.2021 für den Bebauungsplan

Nr. 02.122 - Schützenstraße - und Bereithaltung des Bebauungsplanes
Aufgrund
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666/SGV. NW 2023) - in der gegenwärtig geltenden
Fassung -; Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634) - in der gegenwärtig geltenden Fassung - i.V.m. der Verordnung über
die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) vom 26. Januar
1990 (BGBl. I S. 132) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -; Bauordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 03. August 2018
(GV. NRW. Ausgabe 2018 Nr. 19 S. 441 bis 458) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -
hat der Rat der Stadt Hamm in seiner Sitzung am 15.12.2020 die planungsrechtlichen
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 02.122 sowie die Örtlichen Bauvorschriften als
Satzung mit der Begründung vom 30.10.2020 beschlossen.
Der Bebauungsplan Nr. 02.122 - Schützenstraße - umfasst den in der Gemarkung Hamm
(Flur 18) liegenden Bereich der begrenzt wird durch
- die Westgrenze des Flurstücks 5,
- die Südgrenze des Flurstücks 5 sowie eine geradlinige Verlängerung auf eine Parallele der

Ostgrenze des Flurstücks 5 im Abstand von 6 m,
- diese Parallele der Ostgrenze sowie eine geradlinige Verlängerung auf eine Parallele der

Nordgrenze des Flurstücks 5 im Abstand von 32 m,
- die Westgrenze des Flurstücks 777 bis zur Westgrenze des Flurstücks 5.

Hinweise gemäß §§ 44 und 215 (2) BauGB
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche wegen Planungsschäden in Folge
der Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird hingewiesen. Die Leistung dieser
Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Hamm oder beim Entschädigungspflichtigen zu
beantragen. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres geltend gemacht wird, in dem die planungsbedingten
Vermögensnachteile eingetreten sind.

2. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Hamm
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Bekanntmachungsanordnung:
Der vom Rat der Stadt Hamm am 15.12.2020 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr.
02.122 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan Nr. 02.122 wird mit
Begründung zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden im Stadtplanungsamt der
Stadt Hamm, Technisches Rathaus, Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm, Räume
A0.006 oder A0.005, bereitgehalten. Mit dem Tage dieser Bekanntmachung, die an die Stelle
der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, tritt der Bebauungsplan Nr.
02.122 in Kraft.

Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne
Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB aufgestellt.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen kann gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hamm vorher gerügt und dabei

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Hamm, 20.01.2021, Der Oberbürgermeister, gez. Herter

Veröffentlicht: Westfälischer Anzeiger vom 25.01.2021, Ausgabe Nr. 20

Menschen, die man liebt,  

sind wie Sterne. 

Sie können funkeln  

und leuchten noch lange  

nach ihrem Erlöschen.

Geburt
Hochzeit
Grüße
Hochzeit Familien-

  anzeigen

Zeitungsleser wissen mehr!

» ANZEIGEN Montag, 25. Januar 2021

Möchten Sie Ihr Angebot platzieren? Telefon: 02381 105-344 | Fax: 02381 105-192 | E-Mail: medienberatung@wa.de

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAGHamm

Mittagstisch
Preiswerte Mittagsangebote in Ihrer Nähe

Auch auf wa.de

Tortelloni
mit Käsesoße 

4,90

Wirsingroulade
mit Zwiebel-Specksoße  
und Gemüsestampf 

6,90

„Mürb & saftig“
unser Sauerbraten,  
dazu Apfelrotkohl 
und Klöße

8,90

Hähnchen Cordon Bleu
mit Karoffelkroketten 
und Gemüse
 
 7,50

Fischfilet im Backteig
dazu dicke Pommes  
und Sauce Tartare 

8,50

Wir bieten täglich gebratene Nudeln ab 3,90 und Schnitzel „Hubertus“Pilze/Zwiebeln/Sauce 4,50, Beilage Portion 2,00 an. Gültig Mo. bis Sa.

Rewe Räker
Rautenstrauchstr. 55, 59075 Hamm 
Tel.: 02381 9878710
ab 11 Uhr 
Alle Speisen zum Mitnehmen


